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Einwohnerinformation zur Sitzung 04/2021 des Ortsgemeinderates 

der Ortsgemeinde Holzbach am 28.05.2021 im Gemeindehaus Holzbach 

 

TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung: 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 06.04.2021 

2. Einwohnerfragestunde (Holzbacher Bürger/innen können Fragen zu den  

 Angelegenheiten der Gemeinde stellen und Vorschläge oder Anregungen unterbreiten.) 

3. Umfeldgestaltung Preußischer Meilenstein 

4. Instandhaltung Gemeindehausdach in Verbindung mit der Herstellung einer Photovoltaikanlage 

5. Bundestagswahl am 26. September 2021 

6. Mitteilungen und Anfragen 

Nichtöffentliche Sitzung: 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 06.04.2021 

2. Grundstücksangelegenheiten 

3. Mitteilungen und Anfragen 
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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 04/2021 am 28.05.2021 

Öffentliche Sitzung: 

Der Vorsitzende stellt fest, dass form- sowie fristgerecht eingeladen wurde und dass der Gemeinderat 

beschlussfähig ist; es werden keine Bedenken vorgebracht.  

Top. 1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 06.04.2021 

Die Niederschrift zu der Öffentlichen Sitzung am 06.04.2021 wird vom Rat einstimmig genehmigt. 

Top. 2. Einwohnerfragestunde  

Abgesehen von den Ratsmitgliedern ist ein Bürger anwesend.  

Es werden keine Fragen oder Anregungen vorgetragen. 

Top. 3. Umfeldgestaltung Preußischer Meilenstein 

In der Gemarkung von Holzbach befindet sich an der Einmündung der L 108 in die L 162 ein Preußischer 

Meilenstein, der unter Denkmalschutz steht. Dieser Meilenstein diente von 1820 bis 1874 in Simmern 

der Verkehrswegebeschreibung. Im Jahr 1874 wurde der Meilenstein von der "Aachen-Mainzer-

Staatsstraße" in Simmern an die "Boppard-Sobernheimer-Bezirksstraße" bei Holzbach umgesetzt. 

Anlass war die Abschaffung der Meile als Entfernungsmaß. Im Laufe der Jahre wurden 

Erdaufschüttungen im Umkreis des Meilensteines vorgenommen, so dass er nicht mehr komplett aus 

dem Boden ragt. Am Meilenstein sind seitlich zwei steinerne Sitzbänke angebracht, die mittlerweile 

vollständig durch Erdreich verdeckt sind.  

Bei der Restaurierung soll das Erdreich um den Meilenstein soweit abgetragen werden, dass die 

steinernen Sitzbänke wieder vollständig sichtbar sind. Die Beschriftung des Meilensteins soll nicht 

verändert bzw. restauriert werden. Neben dem Meilenstein soll eine Informationstafel errichtet werden, 

die die Geschichte des Meilensteins darstellt. Der Meilenstein liegt in der Nähe eines Radweges. Mit 

Hinweisschildern könnten Radfahrer auf dieses Denkmal aufmerksam gemacht werden. In unmittelbarer 

Nähe des Steins liegt der Höhenhof, der Urlaub auf dem Bauernhof und Freizeitaktivitäten für 

Schulklassen anbietet. Mit der Informationstafel könnten sich Schüler und andere Besucher des 

Denkmals vor Ort über die Geschichte des Meilensteins informieren. 

Nach den vorliegenden Angeboten wird die vorgesehene Gestaltung des Geländeumfeldes sowie die 

Informationstafel und die Schaffung einer Sitzgelegenheit Kosten von insgesamt etwa 7,0 T€ 

verursachen. Auf der Grundlage eines entsprechenden Antrages wurde der Gemeinde ein 

Kostenzuschuss von 50 % (maximal 6,7 T€) aus einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union 

zugesagt. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt die Restaurierung bzw. die Umfeldgestaltung des Preußischen 

Meilensteins in der vorgesehenen Form durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis:   zehn  Ja-Stimmen,    keine  Nein-Stimme,   eine  Enthaltung  

Top. 4. Instandhaltung Gemeindehausdach in Verbindung mit der Herstellung  

einer Photovoltaikanlage 

Für diesen Tagesordnungspunkt ist die Auftragsvergabe von Architekturleistungen vorgesehen. Die 

Informationen bzw. Unterlagen, die für eine Beratung und Beschlussfassung zu diesem Sachverhalt 

erforderlich sind, liegen der Gemeinde noch nicht vor. Der Tagesordnungspunkt wird in eine der nächsten 

Ratssitzungen verschoben. 

Top. 5. Bundestagswahl am 26. September 2021 

Der Wahlvorstand für die kommende Bundestagswahl besteht aus dem Wahlvorsteher, seinem 

Stellvertreter sowie drei bis sieben stimmberechtigten Beisitzern, also aus 5 bis 9 Personen. Die 

Beisitzer und ggf. einzusetzenden Wahlhelfer werden von der Gemeindeverwaltung berufen. Aus dem 

Kreis der Beisitzer werden ein Schriftführer und dessen Stellvertreter bestellt. 

Der Vorsitzende informiert über die vorgesehene Besetzung des Wahlvorstandes sowie den erstmals 

von unserer Verbandsgemeindeverwaltung eingesetzten Erfassungsbogen und die in diesem 

Zusammenhang erforderliche Datenschutzerklärung. Mittels des Erfassungsbogens werden Daten der 

bei der Wahl eingesetzten Personen gespeichert. 

Top. 6. Mitteilungen und Anfragen 

 Stellungnahme zum Antrag nach § 17 BNatSchG 

Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat über einen Antrag zur Genehmigung eines 

Weideunterstandes. Der Antragsteller plant die Herstellung eines Weideunterstandes auf dem 

Grundstück Holzbach, Flur 6, Parz. 209 (Außenbereich). Die Gemeinde wurde von der Unteren 

Naturschutzbehörde um eine Stellungnahme zu dem Vorhaben gebeten. Im Rat besteht 

Einvernehmen darüber, dass keine Bedenken gegen die geplante Maßnahme bestehen. 

 ./.  
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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 04/2021 am 28.05.2021 

Nichtöffentliche Sitzung: 

Top. 1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 06.04.2021 

Die Niederschrift zu der Nichtöffentlichen Sitzung am 06.04.2021 wird vom Rat einstimmig genehmigt.  

Top. 2. Grundstücksangelegenheiten 

Der Verkauf der Baugrundstücke Mühlenweg 29 und 31 ist konkret geplant. Der Abschluss bzw. die 

Beurkundung der entsprechenden Kaufverträge soll am 29.05.2021. Die Erwerber der beiden 

genannten Grundstücke haben gegenüber der Ortsgemeinde ihr Interesse an der Nutzung der an die 

Grundstücke Mühlenweg 29 und 31 angrenzenden Parzellen 25/12 und 25/11 erklärt. Diese beiden 

Parzellen sind im entsprechenden Bebauungsplan als Grünflächen ausgewiesen. Der vorliegende 

Entwurf eines Pachtvertrages enthält unter anderem folgende Vertragsbestandteile: unbestimmte 

Laufzeit des Pachtverhältnisses, zweimonatige Kündigungsfrist, unentgeltliche Überlassung und 

Grundstückspflege durch die Pächter. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt einer Verpachtung der Grundstücke 25/12 und 25/11 an Eigentümer 

angrenzender Baugrundstücke zu. Die Pachtverträge sollen auf der Basis des vorliegenden 

Vertragsentwurfs abgeschlossen werden. 

Abstimmungsergebnis:   elf  Ja-Stimmen,    keine  Nein-Stimme,   keine  Enthaltung  

 

Top. 3. Mitteilungen und Anfragen 

./. 


